
W s U A U r  Maria Meresia zu Nun-
garn/ Böhaimlv Dalmatien/Lroa  ̂
tien/undSclavonien Königin/Er^ 
Hertzogin zu Oesterreich/Groß-Her* 

ôgin zu Toscana/ Hertzogin zu Burgund / Bra- 
vand/Mayland/Steuer/Larnthen / Lrain/ und 
Eumenberg / Gräfin zu Habspurg/ Flandern/
>l)roll / Görtz / und Gradisca. Entbieten allen und
Den unseren nachgesetzten Obrigkeiten /  Land-Leuchen/ 
^tadt/Marckt/Dörffcrn/ Geist- und Weltlichen Grund-Be- 
i'tzcrn/ und deren Innhaberen/ wie auch allen anderen unseren 
mtreuen Unterthanen/und Inwohnern unseresHertzogthumS 
^rain unsere Gnad/ und alles Gutes/ und geben hiemit zu 
vernelnben/ was muffen von dem ^ r c o  Antonio von Peritz- 
^nLrainerischen Landschasts-^eZi^turs-.^äjunäken aller- 
^terthänigst vorgestcllet/darauf auch allergnädigst erkennet 
worden /  die grosse Nutzbarkeit /  welche unfern Srtz-Hertzog- 

Lrain Zuwachsen könte/wannnemblichin denen beque- 
M  Lands-Gegenden nach dem Beyspill deß benachbarten 

dieweiffe Maul-Beer Baumer/ und die davon abhan- 
^D^Seiden-Züglung angelegt wurde/ und da erwehnter 

u peritzhoff zu dises nützlichen Wercks-Anfang^ und Fdrtse- 
sich erklärend/und zugleich allergehorsambst gebetten um 

a^nädigste Verleichung eines auf vier und zwantzig Jahr 
^^streckenden t^ivile^ij priv^ivi, kraft dessen ihm niemand 
E ^ A r t  dises seines Pflantzungs/und Sekden-ZiglungS- 
fo^urss in solcher 24. jährigen Frist in Land Lrain nach- 

ven dorste /  darauf aber der gnädigste Antrag wäre/daß 
- " - ^"   _ der



-er auß disen heylsamen Werck entspringende Nutzen ehun- 
der einem jeden Lands - Unterthanen /  und Grund-Be
sitzern selbst/ als einer daS gantze Werck bestreittenden Per- 
sodn allein zukommende; so ist in diser Lands-Fürstlichen 
Meinung über von Gehörde eingelangte Bericht/ und 
Gutachten /  und beschehenen umbständlichen Vortrag wob 
bedächtlich entschlossen/und mittels eines offenen Patents be- 
reiths im gantzen Land Lrain alle zu der Erzüglung deren weis- 
sen Maul- Beer Baumen taugliche Gründe /  so biß daher zu 
ändern Anbau nicht schon gewidmet seynd/ es gehören solche 
denen Unterthanen / oder Herrschaften /  Burgern /  Gemein
den/ Stüftern/ oder auch zudem Lands- Viceciom-Ambt/ 
allernächstens/ und sobald es immer thunlich ist/mit sothanen 
Baumern wol besetzet/ und dise zum Seiden -Bau mit eines 
jeden Grund-Inhabers selbst eigenen Nutzen aus das steisslg- 
ste erzogen : In  dessen Saumungs-Fall aber solcher Anbau 
wegen deß unterwaltenden allgemeinen Vortheils gleichwohl 
nicht unterlassen werden/ sondern durch andere Weeg unter 
Landsfürstlicher Anordnung /  und Schutz-Haltung beschchen 
solte; dahero zugleich gnädigst verordnet worden/ daß alle und 
jede obbesagte Grund-Besitzer von dem Tag der Verkündigung 
besagten Patents in Zeit von vier Monathen sich erklären sol- 
ten/ daß sie ihre zu ändern Anbau biß daher nicht gewidmete 
Gründe in Zeit von einem Jahr mit weissen Maul - Beer Bau
mern wohl besetzen/ und dise mittels fleisttgerObsicht beständig 
erhalten wollen/ wie dann auch von Zeit zu Zeit glaubwürdig 
darthun/wievil sie solcheBaumer angesetzet/und zu erhalten sich 
anhatschig gemacht haben? dann wer in disen Fall sich als ein 
guter Würth selbst um die Verbesserung seines Hauß-Weesens 
getreulich annemben/ die weiffe Maul- BeerBaumer/sovil der 
Grund leidet /  an-und fort bauen werde/ der habe ohne aller 
Irrung sich alsofort deß ruhigen Besitzes /  und Genusses diser 
Baumer Blätter/und Früchten zu erfrmen: werabersichda- 
zu in besagten vier Monathen nicht erkläre/ oder hernach secht 
gethane Erklärung in Jahrs-Zeit nicht erfülle /  da wurde ob
besagter massen Vorsehung beschchen /  und in disem Fahl wer
de der Grund-Besitzer wenigst in 24. Jahren von denen am 
seinen Grund unter Landsfürstlicher Anordnung anbauenden 
Maul-Beer Baumern den Blätter/und Seidm-Genuß r E



haben /  sondern solcher einem anderen barzu gnädigst bevoll
mächtigten »erstattet werden.
. Solchemnach bleibt zwar denen Partheyen die zu folge 

vvwlderholt allergnädigsten Patents in der vorgeschribenen 
«unmchro bereiths verflossenen vier Monathlichen Frist/ die 
Usse Maul- Beer Baumer auf ihren Gründen fleisslg anzu- 
pllantzen/und zu erhalten sich erkläret haben/ und sothaner ih- 

Erklärung in Zeit von einem Jahr Nachkommen werden/ 
ver auß diser Anpflantzung ziehende Nutzen/ als eine Beloh- 
M g  ihrer Mühe /  und Arbeith eigenthumlich bevor: keipe.

lener Partheyen aber /  die sich in erst erwehnt vorgeschris 
^  Frist zur Pflantzung gar nicht anheischig gemacht /  wie 
rW  die zwar die Pflantzung verheissen/ mit solcher aber in 
h ̂ s-Frist nicht getreulich zuhalten /  haben wür beschlossen 

wpolierenden ^lareo Antonio von Peritzhoff nachfols 
vmde Freyheits- puni^a allergnädigst zu verwilligen/ welche 

^  rhm dann auch folgender gestalten hiemit gnädigst verwil- 
M /und ertheilen/ und zwar

len Erstlich solle er Klarcu8 ̂ ntonmg von Peritzhoffbefugt 
^  auf jenen Unterthanen: Bürgerlichen Herrschaftlichen: 
Ältlichen/und Viceäomjschen Gründen/ sozu denen wellsen 
/caul- Beer Baumern tauglich /  und zu anderwerthen Ans 

nicht schon gewidmet seynd /  mit Wissen/ und Willen deß - 
ll^6/auch ohne dessen Nachtheil/ und Schaden mit sol- 
Maul-Beer Baumern zu besitzen/und solche mittels erfor- 

Pflegung zum Wachsthum zu bringm: wann aber 
. gen Tauglichkeit deß Grunds /  oder sonsten dises Anbau 

Inzwischen ihm von Peritzhoff/und dem Grunds-Besitzer 
Z>/ung entstünde/ solle solches die Grund-Herrschaft billichen 

nach gleich zu vermittlen haben.
^.Andertens die also anbamndeBaumer-Anzahl/soll er 

dk/tz^ritzhoff sambt Zeugnuß eines jeden Grund-Besitzers zu 
ced ^^öaubtmanschaft/ und resxeHivL zu dem Lands-Vi- 
tz^m-Ambt einreichen /  damit dise demselben gegen allen 

^aven/ und Muthwillen zu handhaben wissen: Massen 
A^ttens der Grund- Besitzer in ein /  und ändern Fall/ 

der» -vo angepflantzte Baumer nicht beschädiget/weder 
,̂orderliche Hegung gehindert werde /  Mlt zu sorgen hat.

Vier-



Viertens die also angebaute Maul -Beer Baumer hat 
der von Peritzhoff/ und seine Erben von der Anpflantzung am 
zurechnenaufvier/undzwantzigZahr/sovittdas Laub betrift/ 
zur Seiden -Jucht ungehindert/ und ohne Ent-Geld zu genüs
sen/die Frucht aber bleibt dem Grund - Besitzer von nun an/ 
wie dann auch nach denen verflossenen vier/ und zwantzig Zah§ 
ren dem Grund-Befitzer der Genuß dern Blattern heimbfallet/ 
doch gegen einer kecoZmtion für jeden Baum etwo pr. 5. kr.

Fünftens soll dem von Peritzhoff/ und seinen Erben stey 
stehen Zu diser seiner Unternehmung ein oder mehr 
aufzunehmen/ auch sein .1̂ 8 gar zu tramiemen/ doch das s  ̂
ches allenfalls der Obrigkeit behörig imimirt werde.

Sechstens solle er/ und die Seinige bey disen seinen 
ten Unternehmen dürch den Landshaubtman/ und Lands - ̂  
ceäom gegen allen Eintrag kräftjgist gehandhabet/undg^ 
schützet werden. An deme beschicht Unser gnädigster A M  
und Memung. Geben in Unserer Stadt Wtenn den 2^ 
October 174^^



och-und Mohlgebohmer Wraf
Besonders lieber Herr und Freund.

FEmnach der vier Monatliche Termin, so denen Grund- 
A  Besitzern und Eygenthumern in Krain um sich zu der 

weiffen Maul-Beer Baumer Andauung kraft 
von 12. Mertzen letzthin bestimmet worden /  dereiths verstri
chen/ und also es kraft xublicirten Patents nun andemeist/ 
daß der Marx Antoni von Peritzhoff untern desondern 
Landsfürstlichen Schutz an jenen Orthen /  und Gründen 
solche Maul- Beer - (Kultur veranstalte/ wo die Innhader in 
termino prXÜxo sich selbst nicht erbotten/ oder die sothane 
Erbiethung in der bestimbten Jahrs - Frist würcklich nicht er- 
fihlen werden.

Als haben Ihre Königl. Majest. ihme von Peritzhoff 
deßfahlS daß in Abschrift hiebey ligendePrivilegium, und 
Schutz-Patent untern 26. OctobriS letzthin ertheilct/dabey 
derselbe durch die Gehörde aller Orthen stätts forth zu hand
haben seyn wird.

So nun auß eingelangter Königl. allergnädigsten Re- 
lolution Wienn den 26.October/ und intimato 8. Novem
ber 1740. ihme Herrn und Freund nachrichtlich intimirt 
wird: dann hieran beschicht ihrer Königl. Majest. gnädigster 
Will und Meinung. Grätz den 14. April 1741.

N: die von Seiner Königl.
M aj. zuHungarn undBöheimb 
z)i'oviiorio inoäo verordnete I« 
Oe. Regierung/ und Lamer.


